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zur Entwässerungssatzung  
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Veröffentlicht in der Ried-Information Gernsheim Nr. 46/2004 
Vom 10. November 2004 



 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hess. Gemeindeord-
nung (HGO) in der Fassung vom 01.04.1993 (GVBl.1992 I S. 534), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2002 (GVBl. 2002 I S. 342), 
der §§ 51-53 des Hess. Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 
18.12.2002 (GVBl. 2003 I S. 10), der §§ 1-5a, 9-12 des Hess. Geset-
zes über Kommunale Abgaben (KAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I 
S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.10.2001 (GVBl. I 
S. 434/438) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gerns-
heim in ihrer Sitzung am 2.November 2004 folgende 

 
2. Änderung zur Entwässerungssatzung (EWS) in der Fassung 

vom 11.12.2002  
 
beschlossen: 
 
 
III. Abgaben und Kostenerstattung  
 
Die §§ 10, 11, 12, 13, 14 und 15 werden wie folgt neu gefasst: 
 

§ 10 
 Abwasserbeitrag 

 
(1) Die Stadt Gernsheim erhebt zur Deckung des Aufwands für die 

Schaffung der Abwasseranlagen Beiträge, die nach der Grund-
stücksfläche (§ 11) und der zulässigen Geschossfläche (§§ 12-15) 
bemessen werden. 
 

(2) Der Beitrag beträgt 2,23 EUR/m² Grundstücks- und Geschossflä-
che.  
 

(3) Besteht nur die Möglichkeit, Niederschlagswasser abzunehmen, 
wird ein Drittel, bei alleiniger Abnahmemöglichkeit des Schmutz-
wassers werden zwei Drittel der nach den nachfolgenden Vor-
schriften (§§ 11 bis 15) ermittelten Berechnungsflächen zugrunde 
gelegt.  
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§ 11 
Grundstücksfläche 

 
(1) Als Grundstücksfläche im Sinne von § 10 Abs. 1 gilt bei 

Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans grundsätzlich 
die Fläche, auf die der Bebauungsplan die bauliche, gewerbliche 
und sonstige (abwasserbeitragsrechtlich relevante) Nutzungsfest-
setzung bezieht; für außerhalb des Bebauungsplanbereichs lie-
gende Grundstücksteile  gelten die nachfolgenden Vorschriften in 
Abs. 2 und 3 entsprechend. 

 
(2) Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, gilt  
 

a) bei Grundstücken im Innenbereich grundsätzlich die Fläche 
des Grundbuchgrundstücks, 

b) bei Grundstücken im Innenbereich, die in den Außenbereich 
hineinragen, die Fläche bis zu einer Tiefe von 50 m, ausge-
hend von derjenigen Grundstücksseite, die – aus der Sicht 
des Innenbereichs – dem Außenbereich zugewandt ist (re-
gelmäßig die gemeinsame Grenze des Grundstücks und der 
Erschließungsanlage, in welcher die Abwassersammelleitung 
verlegt ist). Bei darüber hinausgreifender – den Außenbereich 
sich erstreckender – baulicher, gewerblicher oder sonstiger 
(abwasserbeitragsrechtlich relevanter) Nutzung des Grund-
stücks ist die Tiefe der übergreifenden Nutzung dergestalt zu 
berücksichtigen, dass die bebaute oder gewerblich genutzte/ 
aufgrund einer Baugenehmigung bebaubare oder gewerblich 
nutzbare Fläche einschließlich einer Umgriffsfläche in einer 
Tiefe von 5 m – vom jeweils äußeren Rand der baulichen oder 
gewerblichen Nutzung/Nutzbarkeit gemessen – in Ansatz ge-
bracht wird. Von der verbleibenden Restfläche wird 1/10 be-
rücksichtigt. 

 
Grundstücksteile, die sich lediglich als wegemäßige Verbin-
dung zum eigentlichen Grundstück darstellen, bleiben bei der 
Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt, wenn sie 
an der breitesten Stelle 15,0 m nicht überschreiten. 
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(3) Bei Grundstücken im Außenbereich gilt die bebaute oder ge-

werblich genutzte/aufgrund einer Baugenehmigung bebaubare 
oder gewerblich nutzbare Fläche einschließlich einer Umgriffsflä-
che in einer Tiefe von 5 m – vom jeweils äußeren Rand der bauli-
chen oder gewerblichen Nutzung/Nutzbarkeit gemessen - zuzüg-
lich 1/10 der danach verbleibenden Restfläche des Grundstücks.  
Gänzlich unbebaute oder gewerblich nicht genutzte Grundstücke, 
die tatsächlich an die öffentliche Einrichtung angeschlossen sind, 
werden mit 1/10 ihrer Grundstücksfläche berücksichtigt. 

 
 

§ 12 
Geschossfläche in beplanten Gebieten 

 
(1) In beplanten Gebieten bestimmt sich die Geschossfläche nach 

den Festsetzungen des Bebauungsplans durch Vervielfachung 
der Grundstücksfläche mit der Geschossflächenzahl (GFZ). Hat 
ein neuer Bebauungsplan den Verfahrensstand des § 33 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB erreicht, ist dieser maßgebend. Werden die Festset-
zungen des Bebauungsplans überschritten, ist die genehmigte 
oder vorhandene Geschossfläche zugrunde zu legen. 
 

(2) Ist statt der Geschossflächenzahl eine Baumassenzahl festge-
setzt, ist sie zur Ermittlung der Geschossflächenzahl durch 3,5 zu 
teilen. 
 

(3) Ist das Maß der baulichen Ausnutzbarkeit in anderer Weise be-
stimmt, ist die Geschossfläche unter Berücksichtigung der Fest-
setzungen des Bebauungsplans, wie z.B. der Vollgeschosszahl, 
Grundflächenzahl usw. zu ermitteln.  
Enthalt der Bebauungsplan keine Festsetzungen über das Maß 
der baulichen Ausnutzbarkeit, gelten die Vorschriften für den un-
beplanten Innenbereich nach § 14 entsprechend. 
 

(4) Bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan 
 
a) Gemeinbedarfsflächen ohne Festsetzung einer GFZ oder      
 anderer Werte, anhand derer die Geschossfläche festgestellt 
 werden könnte, vorsieht, gilt 0,8, 
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b) nur gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festsetzt oder bei 
 denen die zulässige Bebauung im Verhältnis zu dieser Nutzung 
 untergeordnete Bedeutung hat, gilt 0,5, 
c) nur Friedhöfe, Freibäder, Sportplätze sowie sonstige Anlagen, 
 die nach ihrer Zweckbestimmung im Wesentlichen nur in einer 
 Ebene genutzt werden können, gestattet, gilt für die bebau- 
 baren Teile dieser Grundstücke 0,5, für die Restfläche 0,05, 
d) nur Garagen oder Stellplätze zulässt, gilt 0,3 
  
    als Geschossflächenzahl. 
 

(5) Können Grundstücke nur landwirtschaftlich genutzt werden, gilt 
0,05 als Geschossflächenzahl, bei Dauerkleingärten wird eine 
Geschossflächenzahl von 0,2 in Ansatz gebracht. 

 
(6) Sind für ein Grundstück unterschiedliche Geschossflächenzahlen, 

Geschosszahlen oder Baumassenzahlen zugelassen, ist die Ge-
schossfläche unter Beachtung dieser unterschiedlichen Werte zu 
ermitteln. 

 
§ 13 

Geschossfläche bei Bestehen einer Satzung 
 nach § 34 Abs.4 BauGB 

 
Enthält eine Satzung nach § 34 Abs.  4 BauGB Festsetzungen nach 
§  9 Abs. 1, 2 und 4 BauGB, gelten die Regelungen des §12 für die 
Ermittlung der GFZ entsprechend; ansonsten sind die Vorschriften 
des § 14 anzuwenden. 
 

§ 14 
Geschossfläche im unbeplanten Innenbereich 

 
(1) Im unbeplanten Innenbereich bestimmt sich die Geschossfläche 

nach folgenden Geschossflächenzahlen: 
 
Wochenendhaus-, Kleingartengebiete   0,2 
Kleinsiedlungsgebiete    0,4 
Campingplatzgebiete    0,5 
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(2) Wohn-, Misch-, Dorf- und Ferienhausgebiete bei 
einem zulässigen Vollgeschoss    0,5 
zwei zulässigen Vollgeschossen    0,8 
drei zulässigen Vollgeschossen   1,0 
vier und fünf  zulässigen Vollgeschossen   1,1 
sechs und mehr zulässigen Vollgeschossen   1,2 
 
Kern – und Gewerbegebiete bei 
einem zulässigen Vollgeschoss    1,0 
zwei zulässigen Vollgeschossen   1,6 
drei zulässigen Vollgeschossen     2,0 
vier und fünf zulässigen Vollgeschossen      2,2 
sechs und mehr zulässigen Vollgeschossen   2,4 
 
Industrie- und sonstige Sondergebiete   2,4. 
 
Wird diese Geschossfläche überschritten, ist die genehmigte oder 
vorhandene zugrunde zu legen. 
 
Hinsichtlich der zulässigen Vollgeschosse ist darauf abzustellen, 
was nach § 34 BauGB zulässig ist. 
 

(3) Bei Grundstücken, die  
a) als Gemeinbedarfsflächen unbebaut oder im Verhältnis zu ih-

rer Größe untergeordnet bebaut sind (z.B. Festplatz u.Ä.), gilt 
0,2 

b) nur gewerblich ohne Bebauung oder mit einer im Verhältnis 
zur gewerblichen Nutzung untergeordneten Bebauung genutzt 
werden dürfen, gilt 0,5 

c) nur Friedhöfe, Freibäder, Sportplätze sowie sonstige Anlagen, 
die nach ihrer Zweckbestimmung im Wesentlichen nur in einer 
Ebene genutzt werden können, gilt für die bebaubaren Teile 
dieser Grundstücke 0,5, für die Restfläche 0,05, 

d) wegen ihrer Größe nur mit Garagen bebaut, als Stellplatz o-
der in ähnlicher Weise genutzt werden können, gilt 0,3 

als Geschossflächenzahl. 
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(4) Kann eine Zuordnung zu einem der in Abs. 1 genannten Bauge-
bietstypen (z.B. wegen mangelnder oder stark unterschiedlicher 
Bebauung) nicht vorgenommen werden, wird die Geschossfläche 
bei bebauten Grundstücken nach der genehmigten bzw. vorhan-
denen Geschossfläche und bei unbebauten, aber bebaubaren 
Grundstücken danach ermittelt, was nach § 34 BauGB zulässig 
ist. 

 
§ 15 

Geschossfläche in Sonderfällen 
 
(1) Bei gänzlich unbebauten – aber dennoch angeschlossenen - Au-

ßenbereichsgrundstücken wird als Geschossfläche 1/20 der Flä-
che des Grundbuchgrundstücks in Ansatz gebracht. 

 
(2) Bei bebauten Außenbereichsgrundstücken bestimmt sich die Ge-

schossfläche – die nach den Außenmaßen der Gebäude in allen 
Geschossen, so auch für den ausgebauten Teil von Dach- und 
Kellergeschossen zu ermitteln ist – nach der genehmigten oder 
bei nicht genehmigten oder geduldeten Gebäuden nach der tat-
sächlichen Bebauung zuzüglich 1/20 der danach verbleibenden 
Restfläche. 

 
(3) Geht ein Grundstück vom Innenbereich in den Außenbereich  

über, so gelten die Geschossflächenzahlen der §§ 12 bis 14 für 
das Teilgrundstück im Innenbereich jeweils entsprechend. Für das 
Teilgrundstück im Außenbereich gelten die vorstehenden Absät-
ze 1 und 2 entsprechend. 
 

 
§ 22 

Grundstücksanschlusskosten 
 
Abs. 2 in der seitherigen Fassung (Erhebung von Vorausleistungen) 
wird aufgehoben. Die seitherigen Absätze 3 und 4 rücken entspre-
chend auf. 
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§ 35 
Inkrafttreten 

 
Diese 2. Änderungsatzung zur Entwässerungssatzung tritt am Tage 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Gernsheim, den 10. November 2004 
 
 
Der Magistrat der Schöfferstadt Gernsheim 
 
 
 
Müller, Bürgermeister 
 
Vorstehende Satzung wurde am 10. November 2004 im amtlichen 
Bekanntmachungsorgan der Schöfferstadt Gernsheim, der Ried-
Information Nr. 46/2004 ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Gernsheim, den 11. November 2004 
 
 
 Der Magistrat der Stadt Gernsheim 
 
 
 
Müller, Bürgermeister 
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